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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 155-2015

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2015.RRGR.570

Eingereicht am: 01.06.2015

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Speiser

 

 

  

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Nein 

RRB-Nr.:  

Direktion: Gesundheits

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat:  

  

Offenlegung sämtlicher Sponsoringaktivitäten der regionalen Spitalzentren des Kantons 

Bern (RSZ) 

Der Regierungsrat wird beauftragt

gionalen Spitalzentren (RSZ) 

gen sicher: 

1. Alle Spitalzentren legen sämtliche Sponsoringaktivitäten offen 

(Geld und geldwerte Leistungen), Mäzenatentum und Spenden. 

2. Sponsoringvertäge von öffentlichen Spitalgruppen sind offenzulegen. Die Offenlegung gibt 

Auskunft über die Höhe der Beiträge, 

3. Künftig sind alle Sposoringaktivitäten (Geldleistungen und geldwerte Leistungen, Mäzen

tentum und Spenden) in den jeweiligen Jahresberichten transparent sichtbar zu machen

Es wird punktweise abgestimmt.
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Parlamentarischer Vorstoss 

2015 

 

2015.RRGR.570 

01.06.2015 

Speiser-Niess (Zweisimmen, SVP) (Sprecher/in) 

04.06.2015 

vom  

Gesundheits- und Fürsorgedirektion  

Nicht klassifiziert 

Offenlegung sämtlicher Sponsoringaktivitäten der regionalen Spitalzentren des Kantons 

Der Regierungsrat wird beauftragt, eine detaillierte Auflistung der Sponsoringaktivitäten

(RSZ) im Kanton Bern zu erstellen. Folgende Punkte stellen dieses Anli

Alle Spitalzentren legen sämtliche Sponsoringaktivitäten offen – dazu gehören Sponso

(Geld und geldwerte Leistungen), Mäzenatentum und Spenden.  

Sponsoringvertäge von öffentlichen Spitalgruppen sind offenzulegen. Die Offenlegung gibt 

Auskunft über die Höhe der Beiträge, die Vertragslänge und die inhaltlichen Grundlagen.

lle Sposoringaktivitäten (Geldleistungen und geldwerte Leistungen, Mäzen

tentum und Spenden) in den jeweiligen Jahresberichten transparent sichtbar zu machen

Es wird punktweise abgestimmt. 
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Offenlegung sämtlicher Sponsoringaktivitäten der regionalen Spitalzentren des Kantons 

eine detaillierte Auflistung der Sponsoringaktivitäten aller re-

im Kanton Bern zu erstellen. Folgende Punkte stellen dieses Anlie-

dazu gehören Sponsoring 

Sponsoringvertäge von öffentlichen Spitalgruppen sind offenzulegen. Die Offenlegung gibt 

inhaltlichen Grundlagen. 

lle Sposoringaktivitäten (Geldleistungen und geldwerte Leistungen, Mäzena-

tentum und Spenden) in den jeweiligen Jahresberichten transparent sichtbar zu machen. 
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Begründung: 

Auf Grund der nicht zufriedenstellenden Antwort des Regierungsrates auf die Interpellation 095-

2015 soll nun die nötige Transparenz in der Sache Sponsoring der RSZ erstellt werden. 

Das sensible Thema der Kosten im Gesundheitswesen darf mit Blick auf den Bereich Sponsoring 

nicht mit der Begründung abgetan werden, dass die Kosten maximal 1 Promille ausmachen. 

Die andauernde Medienpräsenz der Spitalzentren mit Aussagen, dass der knappe finanzielle 

Handlungsspielraum Einschränkungen für einzelne Spitalstandorte zur Folge hat, zwingt zur nö-

tigen und dringenden Transparenz. 

Immerhin handelt es sich um Steuergelder und Krankenkassenprämien, die von den Verwal-

tungsräten oder von den CEO als Sponsoringgelder bewilligt werden. 

Die Spitalzentren sollen die Sponsoringziele deklarieren und begründen. Die Bereitstellung von 

Geld, Sachmitteln oder unentgeltlichen Dienstleistungen geben Auskunft über den Hintergrund  

Die Erfolgskontrolle im Sponsoring ist sowohl inhaltlich als auch methodisch problematisch. Die 

geforderte Transparenz, die in den jeweiligen Jahresberichten sichtbar wird, verpflichtet die Re-

gierung als Alleinaktionärin bei fragwürdigen Sponsoringtätigkeiten zu handeln. 

Allenfalls bedingt es seitens der Regierung eine klare Regelung in dieser heiklen Angelegenheit. 

Sponsoring ist ein Ausdruck von Unternehmensförderung oder einer «Spenderkultur».  

Eine Publikation der Gelder gibt Auskunft über die «Verteilung» von Geldern innerhalb des Ein-

zugsgebiets der RSZ.  

Je nach Umsatz der RSZ kann es sich beim 1-Promille-Betrag bald einmal um hohe Beträge 

handeln. 

Jährlich widerkehrende Beträge sollten vom Regierungsrat als Aufsichtsbehörde besondere 

Aufmerksamkeit erhalten. Die Frage der Rechtfertigung von Sponsoringgeldern in den RSZ muss 

geklärt werden 

Begründung der Dringlichkeit: Die Kosten im Gesundheitswesen sind derart sensibel, vor allem auf Grund 

der stetigen Erhöhungen von Krankenkassenprämien, dass diese Motion in aller Dringlichkeit behandelt 

werden sollte. Der Steuer- und Krankenkassenprämienzahler hat ein Recht auf diese Auskunft. 


